
 

33. Ordnung zur Änderung der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung  

(KAVO) für das Bistum Trier 

 
Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für das Bistum Trier vom 18. 

Januar 2008 (KA 2008 Nr. 38), in der Fassung vom 22. September 2016 (KA 2016 Nr. 

188), wird wie folgt geändert: 

 
 

I. Änderung der KAVO 
 
In der Protokollerklärung zu § 16 wird die Angabe „S 6 bis S 8“ durch die Angabe „S 
6 bis S 8b“ ersetzt. 

 
II. Änderung der Anhänge zu den Regelungen der KAVO 

 
 
In Ziffer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb erhält der Satz 2 folgende Fassung: 

 

„Abweichend von Satz 1 erreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach den 
Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 4c in der Entgeltgruppe S 8b eingruppiert sind, 
die Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und die Stufe 6 nach acht Jahren in 
Stufe 5.“ 

 

 

 III. Änderung der Anlage zur KAVO 
 

 

1. Die Anlage 4c erhält folgende Fassung: 

 
„Anlage 4c 

Allgemeine Entgeltordnung 
Tätigkeitsmerkmale für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Erziehungsdienst der 

Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Katholische KiTa gGmbHs 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

A. Tätigkeitsmerkmale 

 

Entgeltgruppe S 2 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Unterstützungskräfte in der Kindertageseinrichtung. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
 

 

Entgeltgruppe S 3 

unbesetzt 
 

 

Entgeltgruppe S 4 

Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher 

Prüfung und entsprechender Tätigkeit, Sozialassistentinnen und Sozialassistenten sowie 

sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 

Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

Gruppe. 



 2 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)  
 

 

Entgeltgruppe S 5 

unbesetzt 
 

 

Entgeltgruppe S 6 

unbesetzt 
 

 

Entgeltgruppe S 7 

unbesetzt 
 

 

Entgeltgruppe S 8a 

1. Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, als pädagogische Fachkraft. 

2. Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, als pädagogische Fachkraft mit dem 

Zusatzauftrag der Gruppenleitung. 

3. Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, als pädagogische Fachkraft mit 

spezifischem Auftrag. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2 und 5) 
 

 

Entgeltgruppe S 8b 

Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten als pädagogische Fachkraft mit 
besonderem Auftrag. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2, 4 und 5)  

 

 

Entgeltgruppe S 9 

1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Standortleitungen und Leitungen von 
Kindertageseinrichtungen mit einer Gruppe. 
2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige 
Vertreterinnen und Vertreter von Standortleitungen und Leitungen von 
Kindertageseinrichtungen mit zwei Gruppen bestellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 

 

Entgeltgruppe S 10 

unbesetzt 
 

 

Entgeltgruppe S 11 
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unbesetzt 
 

 

Entgeltgruppe S 11a 

unbesetzt  
 

 

Entgeltgruppe S 11b 

unbesetzt 
 

 

Entgeltgruppe S 12 

unbesetzt 
 

 

Entgeltgruppe S 13 

1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Standortleitungen und Leitungen von 

Kindertageseinrichtungen mit mindestens zwei Gruppen. 

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige 

Vertreterinnen und Vertreter von Standortleitungen und Leitungen von 

Kindertageseinrichtungen mit vier Gruppen bestellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 

 

Entgeltgruppe S 14 

unbesetzt 
 

 

Entgeltgruppe S 15 

1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Standortleitungen und Leitungen von 

Kindertageseinrichtungen mit vier Gruppen. 

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige 

Vertreterinnen und Vertreter von Standortleitungen und Leitungen von 

Kindertageseinrichtungen mit mindestens fünf Gruppen bestellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 

 

Entgeltgruppe S 16 

1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Standortleitungen und Leitungen von 

Kindertageseinrichtungen mit fünf Gruppen. 

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige 

Vertreterinnen und Vertreter von Standortleitungen und Leitungen von 

Kindertageseinrichtungen mit mindestens sechs Gruppen bestellt sind. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 
 

 

 

 

 

Entgeltgruppe S 17 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Standortleitungen und Leitungen von 

Kindertageseinrichtungen mit mindestens sechs  Gruppen 

 
 

Entgeltgruppe S 18 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Gesamtleitungen von Gesamteinrichtungen. 

 

 

B. Protokollerklärungen 

 

1. Kindertageseinrichtungen im Sinne dieser Bestimmungen sind Kindergärten, Horte, 

Krippen, Spiel- und Lernstuben und andere Tageseinrichtungen für Kinder. 
 

2. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können auch in Freiwilligen Ganztagsschulen 

eingesetzt werden. 

 

3. Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs- 

und sonstigen Abwesenheitsfällen. Je Kindertageseinrichtung soll eine ständige 

Vertreterin oder ein ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters bestellt werden. 

 

4. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.: Tätigkeiten in 

Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der 

gemeinsamen Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung zugewiesen sind) mit 

einem Anteil 

von mindestens einem Drittel von Kindern mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX in 

Einrichtungen der Kindertagesbetreuung. 

 

5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch 

a. Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/Hortner mit staatlicher 

Anerkennung oder staatlicher Prüfung 

b. Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tätig 

sind, 

eingruppiert. 
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2. Die Anlage 5c erhält folgende Fassung: 

 

 

„Anlage 5c 
Entgelttabelle (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anlage 4c)  

monatlich in Euro 

gültig ab 1. Juli 2015 
 

       

Entgelt- 
gruppe 

Grundentgelt  Entwicklungsstufen 

  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S 18 3.445,25 3.560,07 4.019,46 4.363,97 4.880,76 5.196,57 

S 17 3.102,56 3.416,52 3.789,76 4.019,46 4.478,80 4.748,69 

S 16 3.024,52 3.341,89 3.594,53 3.904,60 4.249,12 4.455,84 

S 15 2.913,01 3.215,54 3.445,25 3.709,38 4.134,29 4.318,02 

S 14 2.909,57 3.182,56 3.437,82 3.697,48 3.984,60 4.185,57 

S 13 2.879,57 3.102,56 3.387,82 3.617,48 3.904,60 4.048,14 

S 12 2.815,04 3.093,78 3.367,29 3.608,45 3.907,04 4.033,37 

S 11b 2.715,30 3.049,78 3.195,64 3.563,13 3.850,24 4.022,50 

S 11a 2.656,58 2.991,07 3.136,01 3.502,66 3.789,76 3.962,02 

S 10 n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. 

S 9 2.480,00 2.760,00 2.980,00 3.300,00 3.600,00 3.830,00 

S 8b 2.480,00 2.760,00 2.980,00 3.300,00 3.600,00 3.830,00 

S 8a 2.460,00 2.700,00 2.890,00 3.070,00 3.245,00 3.427,50 

S 7 2.405,70 2.628,70 2.807,11 2.985,49 3.119,30 3.318,92 

S 6 n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. 

S 5 n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. 

S 4 2.260,76 2.511,63 2.667,73 2.773,65 2.874,00 3.030,34 

S 3 2.104,67 2.363,34 2.513,30 2.651,01 2.714,00 2.789,26 

S 2 2.009,72 2.115,65 2.193,69 2.282,89 2.372,08 2.461,29“ 

 
 
3. Die Anlage 12 wird wie folgt geändert: 

 
a. § 14 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

 
„(8) Abweichend von § 19 Abs. 2 KAVO gelten für am 1. Oktober 2005 aus der bis zum 30. September 
2005 gültigen KAVO in die ab 1. Oktober 2005 gültige KAVO übergeleitete Mitarbeiterinnen und Mitar- 
beiter, denen am 31. Dezember 2010 eine Besitzstandszulage nach § 6 zustand und die nach der Anlage 4c 
zur KAVO in der Entgeltgruppe S 13 eingruppiert sind, folgende Tabellenwerte der Entgeltgruppe S 13 
Ü:  
(gültig ab 01.03.2015) 

Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  
 2.926,55 3.149,53 3.436,20 3.665,88 3.952,98 4.096,53   

 
Im Übrigen gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 6 mit Ausnahme von Absatz 3 Satz 6 entsprechend.“ 
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b. Nach § 14 wird folgender neuer § 15 angefügt: 
 

„§ 15  
Besondere Regelungen für am 30. Juni 2015  

nach der Anlage 4c eingruppierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
und weitere Regelungen  

 
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach der Anlage 4c am 30. Juni 2015 in einer 
der folgenden Entgeltgruppen eingruppiert sind und am 1. Juli 2015 in einer der 
folgenden Entgeltgruppen eingruppiert sind:  

 
Entgeltgruppe      Entgeltgruppe  
am 30. Juni 2015      am 1. Juli 2015  
S 6        S 8a  
S 8 bei Tätigkeiten der Fallgruppen 3    S 8b  
S 8 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 1   S 9  
 

werden stufengleich und unter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurückgelegten 
Stufenlaufzeit in die am 1. Juli 2015 maßgebliche Entgeltgruppe übergeleitet.  

 

Protokollerklärungen zu Absatz 1:  

1. Die Zuordnung zu einer individuellen Zwischen- oder Endstufe bleibt unberührt. § 
14 Abs. 4 Satz 7 findet Anwendung.  

2. Für in Entgeltgruppe S 8 eingruppierte Beschäftigte, die den Entgeltgruppen S 8b 
oder S 9 zugeordnet werden, gelten folgende abweichende Vorschriften: 

 
a) Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens sechs Jahren in Stufe 4 

erfolgt in der Entgeltgruppe S 8b die Zuordnung zu der Stufe 5.  

b) Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens acht Jahren in Stufe 5 
erfolgt in der Entgeltgruppe S 8b die Zuordnung zu der Stufe 6.  

c) Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens vier Jahren in Stufe 4 
erfolgt in der Entgeltgruppe S 9 die Zuordnung zu der Stufe 5.  

d) Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens fünf Jahren in Stufe 5 
erfolgt in der Entgeltgruppe S 9 die Zuordnung zu der Stufe 6.  

 

Die Stufenlaufzeit beginnt nach der Zuordnung zu der höheren Stufe nach Satz 
1 neu.  

 
(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die sich außerhalb von Absatz 1 am 1. Juli 
2015 nach der Anlage 4c eine Eingruppierung in einer höheren Entgeltgruppe als 
am 30. Juni 2015 ergibt, werden in die höhere Entgeltgruppe eingruppiert. Gegen 
die höhere Eingruppierung können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum 31. 
März 2017 (Ausschlussfrist) Widerspruch einlegen. Der Widerspruch wirkt auf den 
1. Juli 2015 zurück.  Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Juli 2015, beginnt die Frist von 
einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; Satz 3 findet Anwendung. Für 
diese Höhergruppierungen finden § 21 Abs. 4 KAVO und § 14 Abs. 5 Satz 1 
Anwendung. Fallen am 1. Juli 2015 ein Stufenaufstieg und die Höhergruppierung 
zusammen, erfolgt erst der Stufenaufstieg und anschließend die Höhergruppierung.  
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Protokollerklärung zu Absatz 2:  

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über den 30. Juni 2015 hinaus in der 
Entgeltgruppe S 10 eingruppiert sind, weil sie einen Widerspruch nach Absatz 2 Satz 
2 eingelegt haben, gelten abweichend von § 19 Abs. 2 KAVO folgende 
Tabellenwerte:  

(gültig ab 1. Juli 2015)  
Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  
2.589,68  2.857,27  2.991,07  3.387,82  3.709,38  3.973,50   

 
 

(3) Werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 1. Juli 2015 aus einer individuellen 

Endstufe nach Absatz 1 einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet oder nach Absatz 2 

höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe ein Entgelt, das dem Entgelt 

ihrer bisherigen individuellen Endstufe zuzüglich des Zuordnungs- bzw. 

Höhergruppierungsgewinns, den die Beschäftigten erhalten, die aus der Stufe 6 ihrer 

bisherigen Entgeltgruppe der höheren Entgeltgruppe zugeordnet oder in diese 

höhergruppiert werden, entspricht. Soweit sich zum 1. Juli 2015 allein die 

Tabellenwerte der Entgeltgruppe der Anlage 5c erhöhen, findet § 4 Abs. 3 Satz 4 

entsprechende Anwendung. 

 

 (4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des § 14 Abs. 7 Satz 1, die nicht 

innerhalb der Antragsfrist nach § 14 Abs. 7 Satz 1 ihre Eingruppierung nach der 

Anlage 4c geltend gemacht haben und die weiterhin Entgelt nach der Anlage 4a zur 

KAVO erhalten, können bis zum 31. März 2017 (Ausschlussfrist) ihre Eingruppierung 

nach der Anlage 4c schriftlich beantragen. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

von ihrem Antragsrecht nach Satz 1 Gebrauch machen, wird ein Vergleichsentgelt 

gebildet, das aus dem diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am 30. Juni 2015 

zustehenden Tabellenentgelt, gegebenenfalls zuzüglich eines am 30. Juni 2015 nach § 

21 Abs. 4 Satz 2 KAVO zustehenden Garantiebetrages und einer am 30. Juni 2015 

zustehenden Besitzstandszulage nach § 6 besteht. Diese Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen 

Zwischenstufe der Entgeltgruppen S 8b bzw. S 9 zugeordnet. Zum 1. Juli 2017 steigen 

diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre 

Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach § 20 

KAVO und Ziffer 3 der Anhänge zu den Regelungen der KAVO. Liegt das 

Vergleichsentgelt nach Satz 2 über der höchsten Stufe der Entgeltgruppe S 8b bzw. S 

9, werden diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer dem Vergleichsentgelt 

entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. Werden Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter vor dem 1. Juli 2017 aus einer individuellen Zwischenstufe 

höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der 

regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht. 

Werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einer individuellen Endstufe 

höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe mindestens den Betrag, 

der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. Die individuelle Zwischen- 

bzw. Endstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den 

Tarifvertragsparteien für die Entgeltgruppe S 8b, S 9 bzw. S 11a festgelegten 

Vomhundertsatz. § 14 Abs. 10 findet Anwendung. § 14 Abs. 11 gilt entsprechend mit 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVUeKom&p=28a
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVUeKom&p=28a&x=7
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVUeKom&p=28a
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVUeKom&p=28a&x=7
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVoeD_BT_V_VKA&name=ANL2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVoeD_AT&name=ANL6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVoeD_AT&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVoeD_AT&p=17&x=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVUeKom&p=28a&x=10
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=TVUeKom&p=28a&x=11
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der Maßgabe, dass an die Stelle des 31. Dezember 2009 der 30. Juni 2015 und an die 

Stelle des 1. Januar 2010 der 1. Juli 2015 tritt.  

(5) Ein am 30. Juni 2015 zustehender Strukturausgleich nach § 9 vermindert sich bei 

Höhergruppierung nach Absatz 2 um den sich daraus ergebenden 

Höhergruppierungsgewinn. Dies gilt auch bei Höhergruppierungen aus einer 

individuellen Endstufe nach Absatz 3.  

 

 

§ 16  

Ausnahmen vom Geltungsbereich des § 15 

 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die spätestens mit Ablauf des 31.10.2016 aus dem 

Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gilt § 15 nur, wenn sie dies bis 31. Januar 2017 

schriftlich beantragen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die spätestens mit Ablauf des 

31.10.2016 aufgrund eigenen Verschuldens ausgeschieden sind, gilt § 15 nicht. 

 
 
 

IV. Inkrafttreten 
 
Die Regelungen in den Abschnitten I bis III treten rückwirkend zum 1. Juli 2015 in Kraft. 

 
 
 
Trier, den 21.11.2016 
 
       (L.S.) 
 
 
Dr. Stephan Ackermann 
Bischof von Trier 
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